
 

Tragende Gründe  
zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über die Korrektur der Regelungen für 
die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlä-
gen gemäß § 136c Absatz 3 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V): 
Ermittlung der PKW-Fahrtzeiten 

Vom 18. Juni 2020 

Inhalt 
1. Rechtsgrundlage .......................................................................................................... 2 

2. Eckpunkte der Entscheidung ...................................................................................... 2 

3. Bürokratiekostenermittlung ......................................................................................... 2 

 



 2 

1. Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G BA) hat nach § 136c Absatz 3 SGB V als Grundlage 
für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen nach § 17b Absatz 1a Nummer 6 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) i. V. m. § 5 Absatz 2 des Krankenhausentgeltge-
setzes (KHEntgG) bundeseinheitliche Vorgaben zu beschließen. 
 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Zweck  der Regelungen für die Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen gemäß 
§ 136c Absatz 3 SGB V (Sicherstellungszuschläge-Regelungen) ist es, bundeseinheitliche Vo-
raussetzungen für die Vereinbarung von  Sicherstellungszuschlägen  für  basisversorgungsre-
levante  und  im  Krankenhausplan  des  jeweiligen  Landes  aufgenommene  Krankenhäuser  
festzulegen,  die  aufgrund  des  geringen  Versorgungsbedarfs  die  Vorhaltung  von  basis-
versorgungsrelevanten  Leistungen  nicht  aus  den  Mitteln  des  Entgeltsystems  für  Kran-
kenhäuser  (Fallpauschalen  und  Zusatzentgelte)  kostendeckend finanzieren können. 
Gegenstand der Sicherstellungszuschläge-Regelungen ist u.a. gemäß § 2 Satz 1 Nummer 3 
die Festlegung einer Erreichbarkeit in Fahrtzeitminuten zur Überprüfung, ob ein anderes ge-
eignetes Krankenhaus die Leistungen erbringen kann sowie einer Methodik zur Ermittlung der 
(PKW)-Fahrzeitminuten. 
Zur Berechnung der Fahrzeiten von Raumeinheiten zu Krankenhaus-Standorten wird zu-
nächst innerhalb jeder Marktzelle ein Mittelpunkt als Ausgangspunkt der jeweiligen Fahrt fest-
gelegt. Da eine Raumeinheit gerade in ländlichen Regionen auch teilweise unbewohnte und 
nicht mit dem Pkw befahrbare Gebiete umfassen kann (z.B. Waldgebiete, Seen), ist es von 
großer Bedeutung, die Fahrt an zentralen, bewohnten, klar definierten Ausgangspunkten zu 
beginnen. Zu diesem Zweck werden als Mittelpunkte jeder Marktzelle jeweils die Punkte mit 
der größten Besiedlungsdichte gewählt, sodass die für eine Marktzelle berechnete Fahrzeit 
als diejenige Fahrzeit betrachtet werden kann, die für den größten Einwohneranteil der Markt-
zelle gilt. Als Kriterium dafür werden die Marktzellen in Rasterabschnitte unterteilt und lokale 
Häufungen von Hausnummer-Segmenten bestimmt. Sofern eine Häufung bestimmt werden 
kann, wird innerhalb des Rastersegments der Punkt als Startpunkt gewählt, der bezogen auf 
den geografischen Mittelpunkt der Marktzelle möglichst zentral liegt. Kann keine signifikante 
Häufung ermittelt werden, wird der geografische Mittelpunkt als Startpunkt verwendet. 

3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementspre-
chend keine Bürokratiekosten. 

Berlin, den 18. Juni 2020 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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